
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Schwankungsrückstellungs-Verordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 545/1991 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 10 

Inkrafttretensdatum 

23.10.1991 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2015 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 16 

Text 

Schadenunabhängige Zuführung 

§ 10. Der Schwankungsrückstellung sind in jedem Bilanzjahr unabhängig vom Schadenverlauf 
zunächst 3,5 vH ihres jeweiligen Sollbetrages zuzuführen. 


